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Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Zehdenick

Präambel
Auf Grundlage der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, 
S. 286) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Zehdenick in ihrer Sitzung am 06.10.2022 folgende Satzung zum 
Bürgerhaushalt beschlossen:

§ 1
Bürgerhaushalt

Die Stadt Zehdenick beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner jährlich 
nach Maßgabe des Haushaltes an der Gestaltung des Haushaltes über die 
gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten hinaus, durch
a) Bereitstellung eines gesonderten Budgets,
b) Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und
c) direkte Abstimmung über die Vorschläge durch die Einwohner.
Die Mittel des Bürgerbudgets sollen den Einwohnern der Stadt Zehdenick 
nutzen und ihre demokratische Einflussnahme zur Gestaltung bzw. Entwick-
lung der Stadt stärken.

§ 2
Bürgerbudget

Die Höhe des gesonderten Budgets für die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt Zehdenick beträgt jährlich 25.000 €.
Die Festsetzung der Höhe des Bürgerbudgets für die Folgejahre erfolgt im 
Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

§ 3
Vorschlagsrecht

1) Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zehdenick, die das 
12. Lebensjahr vollendet haben, sind berechtigt, Vorschläge für den Bür-
gerhaushalt einzureichen. Ebenso vorschlagsberechtigt sind Vereine mit 
Sitz in Zehdenick.

2) Die Vorschläge können eingereicht werden
a) schriftlich (Stadt Zehdenick, Bürgerbudget, 
 Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick)
b) elektronisch per E-Mail: buergerbudget@zehdenick.de
c) über das Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt Zehdenick 

unter www.zehdenick.de
3) Auf dem Vorschlag sind der vollständige Name, die Anschrift und das 

Geburtsdatum anzugeben.

§ 4
Vorschlagsfrist

Vorschläge können in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. eines jeden Jahres für 
das Folgejahr eingereicht werden.

§ 5
Behandlung der Vorschläge

1) Die eingegangenen Vorschläge werden durch die Stadtverwaltung auf 
Zuständigkeit, Kosten und Umsetzbarkeit geprüft. Die Verwaltung er-
stellt eine fachliche Stellungnahme und entscheidet anschließend über 
die Gültigkeit der Vorschläge gemäß § 5 Abs. 3 dieser Satzung.

2) Die Vorschläge können während einer Frist von 14 Kalendertagen nach 
Ablauf der Vorschlagsfrist innerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung 

I. Veröffentlichung von Satzungen
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im Verwaltungsgebäude, Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick 
eingesehen werden. 

3) Der Vorschlag ist gültig und wird gemäß § 6 zur Abstimmung gestellt, 
wenn
a) er innerhalb der Vorschlagsfrist gemäß § 4 eingegangen ist,
b) der Vorschlagsträger gemäß § 3 zur Teilnahme berechtigt ist,
c) er dem Zuständigkeits- und Aufgabenbereich der Stadt Zehdenick 

zuordenbar ist,
d) er keine direkte Wirtschaftsförderung oder Zuwendung für private 

Zwecke darstellt, dem Gemeinwohl dient, im öffentlichen Raum um-
setzbar, frei zugänglich und nutzbar ist,

e) ein gefasster Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bzw. 
fachliche und konzeptionelle Erwägungen der Umsetzung nicht ent-
gegenstehen,

f) er umsetzbar ist und die Beschaffung einschließlich Ausführung den 
Wert von 5.000 € (in Worten: fünftausend Euro) nicht überschreitet. 
Hierzu soll der eingereichte Vorschlag eine schlüssige Kostendar-
stellung inklusive der Betrachtung der Folgekosten beinhalten. Ist 
dies nicht in ausreichendem Umfang vorhanden, wird die Höhe der 
Kosten durch die Verwaltung ermittelt,

g) er nicht auf die Förderung zur Planung und Durchführung von fest-
lichen Veranstaltungen anlässlich eines Ereignisses wie Schulab-
schlussfeiern, Initiationsfeiern, Jubiläen und ähnliches gerichtet ist. 
Gleiches gilt für Dorffeste,

h) keine weitere Förderung finanzieller Art für den konkreten Vorschlag 
aus dem Stadthaushalt im Jahr der Berücksichtigung erfolgt (keine 
Doppelförderung).

§ 6
Abstimmung

1) Die Abstimmung über die gültigen Vorschläge zum Bürgerhaushalt der 
Stadt Zehdenick erfolgt durch die Aufstellung von Wahlurnen über den 
Zeitraum von einem Monat im Einwohnermeldeamt der Stadt Zehdenick 
bis 30.06. eines jeden Kalenderjahres.

2) Zur Abstimmung über die eingereichten Vorschläge im Rahmen des Bür-
gerhaushaltes sind alle anwesenden Einwohner ab vollendetem 16. Le-
bensjahr berechtigt. Darüber hinaus können auch Personen abstimmen, 
die das 12. Lebensjahr vollendet haben und in Begleitung der Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten mit Wohnsitz in Zehdenick sind. Sie 
alle entscheiden direkt durch Abstimmung, welche Vorschläge innerhalb 
des zur Verfügung stehenden Budgets realisiert werden. Das Ergebnis 
der Abstimmung ist bindend.

3) Vorschläge werden in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Anzahl 
der Stimmen realisiert, bis das zur Verfügung stehende Budget aufge-
braucht ist.

4) Soweit Vorschläge aufgrund einer Überschreitung des Budgets nicht 
berücksichtigt werden konnten, können diese im Rahmen der folgenden 
Bürgerhaushalte wieder eingereicht werden.

§ 7
Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Stadt Zehdenick informiert umfassend in den öffentlich zugänglichen 
Medien – insbesondere dem Amtsblatt und auf der Internetseite der Stadt 
Zehdenick – über den Bürgerhaushalt, die Termine, die Abstimmung und die 
Realisierung der Vorschläge.
Die gültigen Vorschläge werden wenigstens 3 Wochen vor der Abstimmung 
von der Stadtverwaltung unter Angabe der (geprüften) Kostenschätzung 
veröffentlicht. Zudem wird eine Liste mit den termingerecht eingegangenen 
Vorschlägen, welche nicht zugelassen wurden, unter Angabe des Grunds der 
Nichtzulassung veröffentlicht.

§ 8
Umsetzung

1) Die Vorschläge, die fristgerecht eingereicht und in das Bürgerbudget 
aufgenommen wurden, sollen im Folgejahr umgesetzt werden.

2) Die Umsetzung setzt eine beschlossene und bestätigte Haushaltssat-
zung voraus. Sofern die Stadt Zehdenick gezwungen ist, für ein Haus-
haltsjahr ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, kann der Betrag 
des Bürgerbudgets auf 0,00 € gesenkt werden.

3) Die Umsetzung erfolgt durch die Stadt Zehdenick.

§ 9
Jahresabschluss

1) Über den Stand der Realisierung der Vorschläge wird im Rechenschafts-
bericht zur Jahresrechnung und in der Stadtverordnetenversammlung 
berichtet.

2) Nicht verbrauchte Mittel des Bürgerbudgets durch Minderausgaben 
werden in das Folgejahr übertragen.

3) Bei Mittelüberschreitungen durch Mehrausgaben mindert sich das Bür-
gerbudget des übernächsten Jahres um den verbleibenden Fehlbetrag.

§ 10
Inkrafttreten

Die Satzung zum Bürgerhaushalt tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Zehdenick, den 07.10.2022

Lucas Halle
Bürgermeister

II. Veröffentlichung von Richtlinien

Richtlinie zur Verwendung des Ortsteilbudgets der Stadt Zehdenick 

Präambel
Zur Stärkung der Identität der Zehdenicker Ortsteile (OT), zur Vertiefung des 
Zusammenhalts der dörflichen Gemeinschaft, zur Verschönerung des Orts-
bildes, zur Belebung des Dorflebens, zur Unterstützung von Aktionen und 
Akteur*innen und anderes mehr stellt die Stadt Zehdenick im Rahmen der 
jährlichen Haushaltsplanung ein Ortsteilbudget (OTB), beginnend ab dem 
Jahr 2023, zur Verfügung. Damit sollen Aufgaben nach § 18 Abs. 2d der 
Hauptsatzung der Stadt Zehdenick finanziert werden. Ein Rechtsanspruch 
auf Gewährung der Zuwendungen besteht nicht. 
Um die Einzelheiten zum OTB zuverlässig und transparent zu regeln, be-
schließt die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 06.10.2022 

folgende Richtlinie zur Verwendung des OTB der Stadt Zehdenick:

1. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind die Ortsteile der Stadt Zehdenick:
1. Badingen
2. Bergsdorf
3. Burgwall
4. Kappe
5. Klein-Mutz
6. Krewelin
7. Kurtschlag
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8. Marienthal
9. Mildenberg
10. Ribbeck
11. Vogelsang
12. Wesendorf
13. Zabelsdorf

2. Aufteilung des OTB
Jeder Ortsteil erhält jährlich 100,00 €.

3. Mittelverwendung
Die Verwendung des OTB hat sich nach den haushaltsrechtlichen Maßgaben 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu richten. Maßnahmen, die nicht in 
die örtliche und/oder sachliche Zuständigkeit der Stadt Zehdenick fallen, 
können aus dem OTB nicht finanziert werden. Politische Vereinigungen er-
halten keine finanzielle Unterstützung. Haushaltsrechtliche Regelungen der 
kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) und der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) bleiben von dieser Richt-
linie unberührt.

4. Projektinhalte
Es können Projekte der unterschiedlichsten Art nach § 18 Abs. 2d der Haupt-
satzung der Stadt Zehdenick unterstützt werden. Keinesfalls sind darunter 
Projekte zu verstehen, die langen Planungs-, Abstimmungs- und Genehmi-

gungsvorlauf benötigen und/oder einen Umsetzungszeitraum von mehreren 
Jahren in Anspruch nehmen. Die zur Verfügung gestellten Mittel sind voll-
ständig dem Gemeinwohl zuzuführen und zielen nicht auf die Verschaffung 
vermögenswerter Vorteile von Personen und Vereinigungen ab. Auch stan-
dardmäßige Unterhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verkehrssi-
cherung, die durch den laufenden Haushalt abgedeckt werden, sind nicht 
Gegenstand des OTB.

5. Beschlussfassung
In jedem OT wird im Rahmen einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung über die 
Verwendung des Budgets beraten und beschlossen. 

6. Umsetzungszeitraum
Die  Projekte sollen sich innerhalb eines Jahres umsetzen lassen. Die Umset-
zung soll nach dem Erlangen der Rechtskraft der Haushaltssatzung erfolgen.

7. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Zehdenick, den 07.10.2022

Lucas Halle
Bürgermeister

III. Veröffentlichung von Beschlüssen

In der Sitzung des Hauptausschusses am 06.10.2022 wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr.: 070/22
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt:
Den Auftrag zur Erbringung der Bauleistung „B 109 OD Zehdenick – Erneu-
erung der Nebenanlagen – 4. BA Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen“ erhält 
aufgrund der Richtlinie des Wettbewerbs nach Abschluss der formalen, 
fachlichen und rechnerischen Prüfung und Auswertung aller Angebote unter 
Beachtung §§ 16, 16a bis d VOB/A sowie der Dienstanweisung der Stadt 
Zehdenick über die Vergabe von Aufträgen der wirtschaftlichste Bieter:

Gartenbau Gerth GmbH
Bahnhofstraße 13b
16792 Zehdenick

in Höhe der geprüften und festgestellten Angebotssumme von 64.539,44 
Euro (brutto).

Zehdenick, den 07.10.2022

Lucas Halle
Bürgermeister

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  
am 06.10.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: 071/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
die Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Zehdenick. Die Satzung tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und dient als Grundlage für die 
Erstellung des ersten Bürgerhaushaltes der Stadt Zehdenick zum Haushalts-
jahr 2024.

Beschluss-Nr.: 072/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
die Richtlinie zur Verwendung des Ortsteilbudgets der Stadt Zehdenick.

Beschluss-Nr.: 073/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
1.  Die im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung und der Betei-

ligung der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbar-
gemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

werden wie in Anlage 1 vorgeschlagen behandelt.
2.  Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden wie in Anlage 1 vorge-
schlagen behandelt.

Beschluss-Nr.: 074/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Der Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB „Wohnen an 
der Bahnhofstraße 16“ der Stadt Zehdenick wird in der vorliegenden Fas-
sung vom August 2022 (Anlage 1) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wird in der vorliegenden Fassung vom August 
2022 (Anlage 2) gebilligt.

Beschluss-Nr.: 075/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
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zur Entscheidung über Anträge auf Errichtung von Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen den Kriterienkatalog als Handlungsleitfaden.

Beschluss-Nr.: 076/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Bil-
dungs-Campus an der Marianne-Grunthal-Straße“ für das nachfolgend dar-
gestellte Plangebiet in der Flur 20 der Gemarkung Zehdenick.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 387/6 
(tlw.), 388/6 (tlw.), 389/4 (tlw.), 390/4 (tlw.), 392/4 (tlw.), 393/6 (tlw.), 394/4 
(tlw.), 395/3, 395/ 4 (tlw.), 396/4 (tlw.), 396/5, 397/5, 397/6 (tlw.), 398/7, 
398/6 (tlw.), 409/11, 412/10, 412/11 (tlw.), 589, 668, 999. Er hat eine Größe 
von ca. 3,07 ha. Der anliegende Lageplan mit Eingrenzung der Umgrenzung 
des Plangebietes ist Bestandteil des Beschlusses.

Beschluss-Nr.: 077/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Die Stadtverordnetenversammlung Zehdenick hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Bildungs-Campus an der Marian-
ne-Grunthal-Straße“ für das nachfolgend dargestellte Satzungsgebiet in der 
Flur 20 der Gemarkung Zehdenick beschlossen.
Zur Sicherung der städtebaulichen Planung beschließt die Stadtverordneten-
versammlung Zehdenick eine Veränderungssperre gemäß § 16 Abs. 1 BauGB 
für den künftigen Planbereich des Bebauungsplans „Bildungs-Campus an der 
Marianne-Grunthal-Straße“
Im Gebiet der Veränderungssperre dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 

nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden (§ 14 Abs. 
1 BauGB) und erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst folgende Flurstücke in 
der Flur 20 der Gemarkung Zehdenick: 387/6 (tlw.), 388/6 (tlw.), 389/4 (tlw.), 
390/4 (tlw.), 392/4 (tlw.), 393/6 (tlw.), 394/4 (tlw.), 395/3, 395/ 4 (tlw.), 396/4 
(tlw.), 396/5, 397/5, 397/6 (tlw.), 398/7, 398/6 (tlw.), 409/11, 412/10, 412/11 
(tlw.), 589, 668, 999.

Beschluss-Nr.: 078/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister der Stadt Zehde-
nick wird als unbegründet zurückgewiesen.

Beschluss-Nr.: 079/22
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Der Beschluss Nr. 041/22 der Stadtverordnetenversammlung vom 07.04.2022 
(Erklärung des Wiederkaufs) wird aufgehoben.

Zehdenick, den 07.10.2022

Lucas Halle
Bürgermeister

IV. Veröffentlichung von Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Stadt Zehdenick über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
„Wohnen an der Bahnhofstraße 16“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick hat auf ihrer Sit-
zung am 06.10.2022 den Bebauungsplan „Wohnen an der Bahnhofstraße 
16“, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt. 
(Beschluss-Nr. 074/22)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohnen an der Bahnhofstraße 
16“ hat eine Größe von 0,43 ha und umfasst in der Flur 16 der Gemarkung 
Zehdenick die Flurstücke 28/2, 30/3, 33, 34, 36 und 37 sowie einen Teil des 
Flurstücks 531. Das Plangebiet liegt östlich der Altstadt von Zehdenick an 
der Bahnhofstraße und wird im Süden von der Bahnhofstraße, im Westen 
und Osten durch vorhandene und bebaute Wohngrundstücke und im Norden 
durch den Verlauf eines ehemaligen Entwässerungsgrabens begrenzt.

Der Bebauungsplan „Wohnen an der Bahnhofstraße 16“ in der 
Fassung von August 2022 tritt mit dieser Bekanntmachung gemäß 
§ 10 (3) BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung vom Tag der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an in der Stadtverwaltung Zehdenick, 
Fachbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Infrastruktur, Fal-
kenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick, 1. Obergeschoss, Zimmer 110 wäh-
rend der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann über 
den Inhalt des Bebauungsplans und seine Begründung Auskunft verlangen.

Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 

etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 (4) BauGB über 

das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht 
innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird gemäß § 44 (5) 
BauGB hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1-3 und (2) BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, Fehler nach § 214 (2a) BauGB (Verhältnis 
des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan) sowie Mängel in der 
Abwägung nach § 214 (3) Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 (1) Nr. 1–3 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der zurzeit 
gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung kann gemäß 
§ 3 (4) BbgKVerf nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung sind 
verletzt worden.

Zehdenick, den 26.10.2022

Lucas Halle
Bürgermeister

Anlage: 
Räumlicher Geltungsbereiche des Bebauungsplans „Wohnen an der 
Bahnhofstraße 16“
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Lageplan auf Grundlage der ALK / brandenburgviewer.de mit Umgrenzung des Plangebietes

– Ende der amtlichen Bekanntmachungen –

Herausgeber: Stadt Zehdenick – Der Bürgermeister – Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick

Bezug möglich über die Stadtverwaltung Zehdenick, 16792 Zehdenick, Falkenthaler Chaussee 1
Auflage: 7.200 Exemplare – kostenlos verteilt

Information der Stadt Zehdenick

Sitzungstermine der Stadtverordnetenversammlung Zehdenick und ihrer Ausschüsse

08.12.2022 –  Stadtverordnetenversammlung
13.12.2022 –  Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport
14.12.2022 –  Ausschuss für Bauen, Ordnung, Stadtentwicklung und 
 Wirtschaft

Die Sitzungen finden regelmäßig um 19.00 Uhr statt. Den Sitzungsort ent-
nehmen Sie bitte den jeweiligen öffentlichen Bekanntmachungen zu den  

o. g. Gremien.
Sollten sich kurzfristige Änderungen zum Sitzungstag, dem Sitzungsort oder 
der Sitzungszeit ergeben, entnehmen Sie Informationen hierzu bitte aus der 
Tagespresse, dem Ratsinformationsportal auf der Homepage der Stadt Zeh-
denick (www.zehdenick.de) oder dem Bekanntmachungskasten neben dem 
Rathaus, Am Markt 11.
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3. Ausbildungsoffensive Zehdenick – Unternehmen  
stellen ca. 34 verschiedene Ausbildungsberufe vor
Von A wie Anlagenmechaniker 
für Sanitär/Heizung/Klimatech-
nik über K wie Kaufleute für 
Finanzen und Versicherungen 
bis hin zu W wie Werkzeugme-
chaniker/Einsatzgebiet Stanz-
technik reicht die Palette der 
Ausbildungsberufe, die Zehdeni-
cker Betriebe am 17. November 
ab 13.30 Uhr in der Exin- 
Oberschule vorstellen. 19 Unter-
nehmen haben bis jetzt ihre 
Teilnahme zugesagt und freuen 
sich auf neugierige und interes-
sierte Schüler der Klassenstufen 
9 und 10 der Exin-Oberschule 
und der 12. Klassen des Oberstu-
fenzentrums. Dazu sind auch die 
Eltern herzlich eingeladen. Liegt 
mir ein handwerklicher Beruf 
oder eher die kaufmännische 
Schiene, möchte ich gern mit 
meinen Händen etwas aufbau-
en oder lieber Menschen 
beraten? Was macht eigentlich 

ein Bootsbauer und was verbirgt 
sich unter einer berufsbegleiten-
den Ausbildung von Heilerzie-
hungspflegekräften und Erzie-
hern? Die Antwort darauf und 
auf viele andere Fragen mehr 
gibt es am 17. November. 

Diese Unternehmen 
sind vor Ort: 
•	A	bis	Z	Oberflächenveredlung	

GmbH & Co. KG
•	Autohaus	Franz	Gottschalk	

e. K. 
•	Baugeschäft	Henschel	GmbH
•	Dach-	und	Haustechnik	

Hilgert

•	DIEHL	Advanced	Mobility
•	GEWO	GmbH
•	Herkt-Stanztechnologie	

GmbH
•	Installations-	und	Heizungs-

bau Stadige
•	Lebenshilfe	für	geistig	Behin-

derte Oberhavel Nord e. V.
•	Liemer	Metall-	und	Aufzugs-

bau
•	LVM	Versicherungsagentur	

Steffi Borwig
•	Marina	Zehdenick	am	Prerau-

er Stich GmbH
•	Metall-	und	Zaunbau	Dra-

schanowski
•	Mittelbrandenburgische	

Sparkasse
•	Oberhavel	Kliniken	GmbH/

ARGUS Pflegeschule
•	Stadtverwaltung	Zehdenick
•	Stadtwerke	Zehdenick	GmbH
•	Zehdenicker	Dachbau
•	ZTV-Bau	GmbH

Im	persönlichen	Gespräch	mit	
Firmenchefs und Auszubilden-
den können sich Schüler und 
Eltern ein Bild davon machen, 
was sich hinter dem Firmenna-
men verbirgt und welche 
Anforderungen an eine be-
stimmte Ausbildung gestellt 
werden. Und um diesen ersten 
Eindruck zu vertiefen, besteht 
eine Woche später die Möglich-
keit, ein Unternehmen zu 
besuchen und dann als weite-
ren Schritt hin zum Traumberuf 
vielleicht ein Praktikum zu 
vereinbaren. 

Neue Informationsbroschüre Zehdenick ist erschienen
Die	neue	Informationsbroschü-
re der Stadt Zehdenick ist in der 
vierten Auflage erschienen. Sie 
wurde in Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung Zehdenick 
erstellt und vom Städte-Verlag 
herausgebracht.
Die Broschüre stellt nicht nur 
Zehdenick mit seinen Ortsteilen 
als einen erlebenswerten und 
attraktiven Ort zum Leben und 
Arbeiten vor, sondern gibt auf 
92 Seiten auch einen Überblick 
über die Struktur der Stadtver-
waltung und beleuchtet unter 
anderem die Themen Einrich-
tungen für Kinder und Senio-

ren, Bildungseinrichtungen und 
Gesundheit. Darüber hinaus 
liefert das informative Kapitel 
„Was erledige ich wo?“ und der 
detaillierte Stadtplan Bürgerin-
nen und Bürgern, aber auch 
Gästen eine wertvolle Orientie-
rungshilfe in Zehdenick.
Wir	danken	allen	Inserenten,	
die mit ihren Anzeigen das 
Erscheinen dieser Publikation 
möglich gemacht haben.
Die Broschüre ist ab sofort 
kostenlos in der Stadtverwal-
tung	und	der	Tourist-Informati-
on erhältlich.



| 8 | Neue ZehdeNicker ZeituNg | 11. November 2022 | Woche 45

Herbstcrosslauf in Zehdenick
Zwischen bunten Blättern und 
glänzenden Kastanien waren 
Anfang Oktober im Stadtpark 
an die 400 große und kleine 
Läufer anzutreffen, denn die 
Linden-Grundschule Zehdenick 
lud zum Herbstcrosslauf ein. 
Unzählige Eltern und Großel-
tern feuerten die Mädchen und 
Jungen der Exin-Förderschule, 
der Linden-Grundschule und 
die Kita-Kinder  vom Strecken-
rand aus an. Es war ein tolles 
Erlebnis für die Kinder und vor 
allem für die Sieger.

Die besten Linden-Läufer:

Lindenstrolche
1.  Leo Germann
2.  Noah Schmidt
3.  Charlotte Fielitz

Klasse 1
Mä Ellena Pahlke
Ju Ricardo Langner
Klasse 2
Mä Fina Lenz
Ju Maximilian Marquardt
Klasse 3
Mä	 Paula	Martynus
Ju Ben Wichmann
Klasse 4
Mä	 Alina	Ney
Klasse 5
Mä Nele Ortmann
Ju Malte Prozinski
Klasse 6
Mä	 Mia	Schrey
Ju Jakob Merker

Positive Bilanz für Badesaison 2022

Am 15. September wurden die 
Türen des Waldbades in Zehde-
nick für die Saison 2022 ge-
schlossen. Ein warmer und 
sonniger Sommer liegt hinter 
uns mit vielen – vorrangig 
positiven – Erlebnissen und 
Eindrücken. Mit hochgekräm-
pelten Ärmeln und teilweise bis 
spät in die Nacht konnten wir 
auch dank der Hilfe und 
Unterstützung von Fachfirmen 
unter anderem den Saniraum 
fliesen und malern sowie den 
gesponserten Sand mit einem 
Bagger am Strand verteilen.
Wir, das sind die Rettungs-
schwimmer des Schwimmver-
eins Zehdenick e. V.
Mit diesem Artikel möchten wir 
uns bei allen Badegästen, 
Schwimmschülern, Mitwirken-
den und Sponsoren wie der 
Firma Hilgert in Zehdenick, der 
Firma Edis Bau in Bötzow sowie 
der Familie Antje Schwabe 
bedanken.
Dank der Unterstützung aller 
konnten viele Badegäste die 
Idylle	des	Waldbades	genießen.
Auch wenn die Saison im 
Waldbad für das Jahr 2022 
vorbei ist, arbeiten wir schon an 

den Vorbereitungen für eine 
gelungene Saison 2023. Damit 
dies gelingt und das Waldbad in 
Zehdenick in den Wintermona-
ten nicht in Vergessenheit 
gerät, werden wir uns in den 
kommenden Monaten bis zum 
Mai 2023 monatlich mit 
Geschichten und Anekdoten 
rund um das Waldbad in 
Zehdenick melden und freuen 
uns jetzt schon darauf, Sie und 
Euch alle im kommenden Jahr 
im Waldbad in Zehdenick 
begrüßen zu können.
Und hier noch ein Aufruf in 
eigener Sache:
Hast Du Lust im Waldbad in 
Zehdenick mitzuwirken und 
vielleicht sogar als Rettungs-
schwimmer uns unterstützen? 
Voraussichtlich ab Januar 2023 
wird die Ausbildung der 
Rettungsschwimmer starten. 
Geplant ist wieder eine Zusam-
menarbeit mit dem Ahorn 
Hotel in Templin. Jeder, der 
Interesse	daran	hat,	kann	sich	
gern unter der Telefonnummer:
01724023182 (Olaf Möser) oder 
01773789052 (Olaf Wernecke) 
melden.
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„Ich mach mein Ding“ – Verena Lange hat nach Jahren in 
Marienthal nun in Neuhof einen neuen Friseursalon eröffnet
Mit Oma Elli fing alles an. „Sie 
hat mich früher in Marienthal 
immer mit zum Friseur genom-
men“, erinnert sich Verena 
Lange.	Inzwischen	ist	die	
Enkelin selbst eine Friseurin. 
Eine, die 2010 ihren Meister 
gemacht und darüber hinaus 
den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt hat. „Und“, so 
betont die 39-Jährige, die in 
Marienthal groß geworden ist, 
„ich habe meine Berufswahl nie 
bereut.“ Sie sei einfach zur 
Friseurin geboren. Das stecke so 
drin in ihr. Bereits in jungen 
Jahren habe sie viel mit Kamm 
und Lockenwicklern hantiert 
und der ganzen Familie die 
Haare geschnitten. Und er-
staunlicherweise hätten 
hinterher alle gut ausgesehen, 
sagt sie und lacht verschmitzt. 
Als Schülerin habe sie damals 
ein Praktikum bei Friseurin 
Annegret Pleuß in Gransee 
gemacht. Die habe hinterher 
spontan zu ihr gesagt: „Dich 
nehme ich sofort!“. Komme 
bestimmt auch nicht sehr oft 
vor, sagt Verena Lange zurück-
blickend, dass eine Praktikantin 
im Salon bereits Haare schnei-
den darf. 
Dieses Jahr hat für die Friseur-
meisterin, die im Herrenfriseur 
Gerhard Bath in Gransee 
(damals war dort bereits 
Annegret Pleuß Chefin) gelernt 
und später längere Zeit in 
„Ellen’s Friseursalon“ in Zehde-
nick gearbeitet hat, ein neues 
Kapitel in ihrer Berufsgeschich-
te	begonnen.	„Ich	wollte	nach	
dem Schritt in die Selbststän-
digkeit 2015 mit einem Friseur-
geschäft in Marienthal nun 
noch mal etwas Neues wagen“, 
erzählt Verena Lange. Die 
Familie hat ein Grundstück im 
Zehdenicker Ortsteil Neuhof 
erworben und dort, in der 
Burgwaller Landstraße 10, 
begannen im Januar dieses 
Jahres die Bauarbeiten an einer 
Heimat für ihren Salon. Nach-
dem das Haus stand, habe ihr 
Mann Martin Lange, der aus 
Falkenthal stammt, ganz viele 
Arbeiten beim Ausbau der 
Räumlichkeiten selbst bewerk-
stelligt. „Malern, spachteln, 

schleifen, pflastern, fliesen – er 
kann einfach alles und ist 
unbezahlbar“, sagt die Friseur-
meisterin. Die Zeit sei nicht 
leicht gewesen. Sie habe in 
ihrem Salon in Marienthal 
gearbeitet und ihr Mann in 
Zehdenick. Außerdem sind da 
noch die beiden Kinder, acht 
und elf Jahre alt, die ebenfalls 
viel Zeit mit ihren Eltern 
beanspruchen. Und dann seien 
sie auch oft auf der Baustelle in 
Neuhof gewesen, wo es jede 
Menge zu tun gab.
Doch schließlich war im 
September dieses Jahres alles so 
weit gediehen und vorbereitet, 
dass der Salon in Neuhof seine 
Pforten öffnen konnte. „Da 
möchte ich mal an dieser Stelle 
ein ganz großes Dankeschön an 
meine Kundschaft richten“, sagt 
Verena Lange. Die sei ihr über 
all die Jahre immer treu geblie-
ben und die große Mehrheit sei 
ihr von Marienthal nach 
Neuhof	gefolgt.	In	Marienthal	
habe ihr die Familie Grüneberg 
damals den gemieteten Salon 
nach ihren Wünschen herge-
richtet. Dafür sei sie noch heute 
sehr dankbar. Nun, in Neuhof, 
hat Verena Lange ihr ganzes 
Ausstattungs- und Einrich-
tungstalent in die Waagschale 
geworfen, damit sich die 
Kunden auch an neuer Stätte 
bei ihr wohlfühlen können.  
„Das ist schon toll, wie Verena 

den Salon gestaltet hat“, sagt 
Maren Ziethmann. Die 41-jähri-
ge Friseurmeisterin arbeitet seit 
vier Jahren an der Seite von 
Verena Lange. Und auch die 
Zehdenickerin ist mit Leib und 
Seele	Friseurmeisterin.	„Ich	
habe mit zwölf Jahren angefan-
gen, im Freundeskreis Haare zu 
schneiden“, erzählt sie. Nie habe 
sie einen anderen Wunsch 
gehabt, als Friseurin zu werden. 
Weitere Mitarbeiterinnen gibt 
es bei Verena Lange nicht. Wenn 
man einmal von Rosamunde 
absieht. Rosamunde ist eine 
eineinhalbjährige Mops-Dame 
und so etwas wie die 
Empfangs chefin des Salons. 
Außerdem trägt sie auf ihre 
liebevolle Weise zu einem 
angenehmen Klima im Salon 
bei, weil fast alle Kunden den 
Wunsch haben, die kleine 
Rosamunde zu streicheln oder 
auf den Schoß zu nehmen.
„Überhaupt haben wir hier ein 
sehr individuelles Verhältnis 
zur Kundschaft“, sagt Verena 
Lange, die sehr viel Wert auf 
Ruhe, Gemütlichkeit und ein 
wohltuendes Ambiente liegt. 
Der Alltag sei schließlich 
stressig genug. Da solle die 
Kundschaft bei ihr die Chance 
haben, zur Ruhe zu kommen. 
Und sie solle schnell merken, 
dass ihr hier zugehört wird, 
dass auf ihre Wünsche einge-
gangen wird und dass sie 

bestens und fachkundig 
umsorgt ist. Laufkundschaft 
gibt es in Neuhof quasi nicht. So 
gut wie alle Termine werden 
telefonisch vereinbart. „Das ist 
hier am neuen Standort mo-
mentan noch etwas schwierig“, 
sagt die 39-Jährige, aber in 
wenigen Tagen wolle die 
beauftragte Telefongesellschaft 
ihr die neue Geschäftsnummer 
mitteilen.
Der Friseurmeisterin ist vor der 
Zukunft nicht bange. Obwohl 
sie schwere Zeiten hinter sich 
hat. Als zum Beispiel fast drei 
Jahre an der Straße in Marien-
thal gebaut wurde und die 
Zufahrt zum Geschäft nicht 
möglich war. „Da haben viele 
meiner Kunden am Ortseingang 
gehalten und sind den Weg zu 
Fuß gelaufen“, ist sie noch 
heute für so viel Treue dankbar. 
Und dann sei Corona gekom-
men und habe erneut viele 
Schwierigkeiten für das Ge-
schäft mit sich gebracht.
Aber Verena Lange hat sich 
davon nicht beeindrucken 
lassen.	„Ich	mach	mein	Ding“,	
sagt sie die Friseurmeisterin in 
Anlehnung an den Hit von 
Sänger Udo Lindenberg. Das 
war schon so, als sie noch Oma 
Elli zum Friseur begleitet hat 
und daran solle sich bis zur 
Rente auch überhaupt nichts 
ändern.

Bert Wittke

Foto: Uwe Halling
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Neues aus der Tagespflege  
Zehdenick der Diakoniestation
Liebe Zehdenicker,  im Oktober 
hatten unsere Senioren sehr 
viel Spaß beim Oktoberfest, 
zünftig ging es her mit Weiß-
wurst, Leberkäs und Weizen-
bier. Die Tagespflege wurde 
ganz	nach	bayrischer	Art	
geschmückt und los ging die 
Schunkelei mit dem Gassen-
hauer.
Die Tagesgäste beteiligten sich 
rege an den Oktoberfestspielen.
Die Männer durften sich 
ausprobieren beim Nägel-Ein-
schlagen, wer ist noch am 
treffsichersten und am schnells-
ten, aber auch die Frauen 
standen dem in nichts nach.
Am Weltseniorentag am 
1. Oktober waren wir in Zehde-
nick auf dem Festplatz vertre-
ten, aber nicht nur unsere 
Einrichtung war vor Ort, 
sondern viele andere Anbieter 
waren ebenfalls dort.
Schade, dass uns Petrus nicht 
ganz so hold war.
Auf Grund der Witterung war 
das	Interesse,	sich	zu	informie-
ren, von pflegenden Angehöri-
gen leider etwas gering.
Wir bleiben unseren Vorsätzen 
treu und möchten auch in der 
Weihnachtszeit noch einige 
Reisen unternehmen.
So ist noch eine Fahrt zum 
weihnachtlich geschmückten 

Pflanzen-Kölle geplant sowie 
ein Besuch des Theaters in 
Neustrelitz.
Die Fahrt nach Neustrelitz 
findet am 21. Dezember statt.
Hier sind wir bereits in der 
Vorplanung,	und	wer	Interesse	
hat, kann sich unter der be-
kannten Telefonnummer 
anmelden.
Das nächste Klatschcafè im 
November findet am 30.11.2022 
um 15.00 Uhr wieder statt. Alle 
Zehdenicker sind hierzu 
herzlich eingeladen. Um eine 
Anmeldung wird gebeten.

Mit einem „vielleicht“ darf man 
sich nie zufriedengeben. 
(aus dem Französischen)

info
Der rasende Reporter
Clara- Zetkin- Str. 14 
Tel. 03307/4682181

Konzerte, Bücher uvm. – 
Karten in der Tourist-Information
Zehdenick Klassik
Der Verein „Musik in Branden-
burgischen Schlössern“ lädt zu 
den nächsten Konzerten der 
Klassik-Reihe in die Kloster-
scheune ein:
•	13.	November	um	16:00	Uhr:	

Musikalische Wanderungen 
Tschechien, Eintritt: 28,00 €

•	11.	Dezember	um	16:00	Uhr:	
Adventskonzert: Preußische 
Quartette,	Eintritt:	36,00	€

•	26.	Dezember	um	16:00	Uhr:	
Weihnachtskonzert: Romanti-
sche	Klänge,	Eintritt:	36,00	€

Die Tickets für die Konzerte sind 
in der Klosterscheune und in 
der	Tourist-Information	Zehde-
nick erhältlich.

Bücher und regionale Produk-
te in der Tourist-Information
„Wenn das Böse nach Branden-
burg kommt“ – der 2. regionale 
Krimi des Autors Richard 
Brandes mit vielen vertrauten 
Schauplätzen ist eingetroffen, 
genau das Richtige für gemütli-
che	Herbsttage!	In	seinem	
ersten Buch „Tod in der Schorf-
heide“ geht es um einen Mord 
in Kappe, im neuen Buch führt 
uns die Geschichte weiter ins 
Ruppiner Land. Beide Bücher 
erhalten Sie für 14,00 € bzw. 
15,00	€	in	der	Tourist-Informati-
on im Rathaus. 

Neben Honig aus Mildenberg, 
Fruchtweinen aus Klein-Mutz 
und Senfvariationen und 
Saucen aus Gransee erhalten 
Sie	in	der	Tourist-Information	
auch das Ziegelei-Festbier der 
Ziegel-Braumanufaktur Zehde-
nick.	Gerne	fertigen	wir	Ihnen	
auch kleine Präsentkisten an. 

Schlager Night meets Dinner
Kommen Sie am Samstag, den 
26.	November,	um	19:00	Uhr	
mit auf eine Kreuzfahrt durch 
die schillernde Schlagerwelt 
von	damals	bis	heute.	Im	
Festsaal an der Havel treffen Sie 
auf ausgelassene Stimmung, 
Live-Gesang, LED-Wand und 
farbenfrohe Kostüme aus jeder 
Schlagerzeit. Machen Sie sich 
bereit	für	die	Partynacht	der	
Schlager mit vielen Überra-
schungen und einem leckeren 
Mehrgangmenü. Die Tickets 
gibt es ab 85,00 € (inkl. 
3-Gang-Menü) im Festsaal an 
der Havel, Jahnstraße 3 und in 
der	Tourist-Information	Zehde-
nick. 

Maxim Kowalew Don Kosaken 
– Ein festliches Adventskonzert
Am Samstag, den 19. November, 
können Sie um 19:00 Uhr die 
Don Kosaken in der Dorfkirche 
Kappe erleben!  Der Maxim 
Kowalew Don Kosaken Chor 
lässt das musikalische Erbe der 
Kosaken in Westeuropa und 
Skandinavien auf technisch 
brillantem Niveau wiederaufle-
ben. Die Tickets erhalten Sie in 
der	Tourist-Information	Zehde-
nick. 
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Eine Malerin stellt sich  
mit ihren Bildern vor
Patricia Simon wurde 1973 in 
Oranienburg geboren und lebt 
heute als freischaffende 
Künstlerin in Lehnitz. Seit ihrer 
Kindheit gehört das Malen zu 
ihrem Leben. Als Autodidaktin 
findet	sie	Inspiration	für	ihre	
Arbeiten in der Natur und in 
den Geschichten, die das Herz 
berühren. Weniger mit Planung, 
jedoch	mit	großer	Intuition	
entwickeln sich hieraus ihre 
faszinierenden Arbeiten. Das 
Experimentieren mit unter-
schiedlichen Materialien, 
Farben und Techniken bereitet 
ihr dabei sehr viel Freude. Aus 

dieser Leidenschaft zur Malerei 
sind zahlreiche Arbeiten 
entstanden, die inzwischen 
auch einige Ausstellungen nach 
sich zogen, so unter anderem 
im Bundesfinanzministerium, 
im Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium sowie der Mittelbran-
denburgischen Sparkasse. 
Ankäufe erfolgten zudem durch 
die Stadt Oranienburg. Wir 
freuen uns, dass Patricia Simon 
nun auch eine Auswahl ihrer 
Arbeiten im Ziegelhof präsen-
tieren wird, sicher auch eine 
Gelegenheit für den Erwerb 
eines weihnachtlichen Präsents.

Bestattungsinstitut RUNGE

� Erledigung aller Formalitäten  
� sofortige Überführung
� Traueranzeigen
� Trauerkarten
� Bestattungsvorsorge
� auf Wunsch auch Hausbesuche

033 07 / 31  24  99
bestattung-runge@t-online.de 

Berliner Straße 6
16792 Zehdenick

Ta g  u n d  N a c h t  f ü r  S i e  e r r e i c h b a r !

www.bestat tungsinst i tut -runge .de

Karsten Wichmann
Malermeister

Markt 2 | 16798 Fürstenberg/Havel
Mobil 0172 / 307 89 17 | maler-wichmann@t-online.de

suchen FacharbeiterInnen 
für klassische Malerarbeiten

überwiegend im Raum Fürstenberg

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
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Inhaber: Erik Uebel

Filiale
ZEHDENICK
Berliner Straße 18
16792 Zehdenick

Telefon (03307) 312555
www.bestattungshaus-schloepping.de

Bestattungshaus
e.K.

Am Samstag, 03. Dezember 
2022, ist es endlich wieder 
soweit. Nach zwei Jahren 
Unterbrechung lädt Zehdenick 
zum 2. Zehdenicker Laternen-
zauber ein. Gegen 14.30 Uhr 
werden der Bürgermeister und 
der Weihnachtsmann mit dem 
schon traditionellen Stollenan-
schnitt vor dem Rathaus das 
bunte Treiben eröffnen. Bis 
21 Uhr haben dann Groß und 
Klein, Alt und Jung, Einheimi-
sche und Gäste die Gelegenheit, 
die wunderschön gestalteten 
Höfe, die Angebote auf dem 
Marktplatz und in der Kloster-
scheune sowie die vielen 
kleinen Stände entlang der 
Berliner und der Dammhast-
straße zu besuchen. Viele 
Baumstammlaternen, der große 
Weihnachtsbaum auf dem 
Markt und die wunderschön 
von unseren Kita-Kindern 
geschmückten Bäumchen in der 
Altstadt werden für eine ganz 
besondere Stimmung sorgen.  
Mit viel Engagement und noch 
mehr Freude haben viele 
Menschen aus Zehdenick seit 
August diesen Tag vorbereitet.
 

Ein Hinweis zur Verkehrsfüh-
rung: Am 3. Dezember von 12 bis 
21 Uhr wird der Bereich zwischen 
Berliner Str./Ecke Herrenstraße 
und Hastbrücke eine Fußgänger-
zone sein. Liebe Anwohner, bitte 
parken Sie an dem Tag Ihre 
Autos nicht vor dem Haus. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis. 
Genießen Sie das bunte Pro-
gramm mit Musik und Tanz. 
Basteln, Märchen lauschen oder 
Plätzchen backen, das sind nur 
einige Angebote für die Kleinen.  
Und gern können sie den 
Weihnachtsmann um 14 Uhr 
an der Hastbrücke erwarten 
und ihn auf seinem Weg zum 
Marktplatz begleiten. 
Schlendern Sie durch unsere 
Geschäfte. Und natürlich ist 
auch für viele Leckereien 
gesorgt, ob Wichtelpunsch, 
heiße Schokolade – gern auch 
mit Schuss – Mutzenbraten, 
Spanferkel aus dem Steinbacko-
fen oder die allseits geliebte 
Bratwurst. 
Wer noch kurzfristig mit einem 
Angebot dabei sein möchte, der 
melde sich bitte in der Stadtver-
waltung,	Tel.	03307	4684	231,	
Mail u.kupsch@zehdenick.de.
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Volkssolidarität – Vielfältige Informationen  
für Senior*innen auf angenehme Art und Weise verpackt
Der erstmals unter Federfüh-
rung der Stadt Zehdenick mit 
den Kooperationspartnern AWO 
Seniorenzentrum Zehdenick 
und Volkssolidarität in Zehde-
nick, Verbandsbereich Oberha-
vel-Uckermark, ausgerichtete 
Informationstag	anlässlich	des	
Weltseniorentages am 
01.10.2022 war trotz des 
regnerischen Wetters ein Erfolg.
Ein Erfolg nicht nur für die 
Bürger*innen, die den Weg auf 
den Festplatz in Zehdenick 
gefunden haben, sondern auch 
für die Veranstalter und 15 
verschiedenen Akteure, die 
dieses Event ermöglicht haben.
Die Werbung für diesen Tag lief 
neben der Publikation im 
Amtsblatt vor allem über 
Handflyer	sowie	Plakate	in	den	
örtlichen Geschäften und 
Kirchengemeinden, den Senio-
renbeirat	und	die	Tourist-Infor-
mation, aber auch digital über 
das	Internet	und	E-Mail-Vertei-
ler.
Die Eröffnung durch den 
Bürgermeister, Herrn Lucas 
Halle, sowie seine aktive 
Teilnahme und der von der 
Verantwortlichen der Stadt 
Zehdenick für die Belange der 
Senior*innen, Frau Stefanie 
Langnickel, machte diesen Tag 

für die Besucher zu einem 
besonderen Erlebnis.
Im	Rahmen	des	Projektes	
„Pflege vor Ort“ sind die AWO 
und die Volkssolidarität für die 
Bürger*innen innerhalb der 
Stadt Zehdenick und seiner 
Ortsteile zur Abwendung bzw. 
Prävention vor zunehmender 
Pflegebedürftigkeit seit Anfang 
2022 mit 2 Mitarbeiterinnen 
vor Ort erreichbar. Ein Schwer-
punkt liegt dabei in der Bera-
tung und Unterstützung im 
Bedarfsfall, aber auch in der 
Vorsorge durch die Schaffung 
von Begegnungen in der Stadt 
Zehdenick und seinen Ortstei-
len. Neben der Beratung sollen 
vor allem auch Vorträge zu 
speziellen Themen der Pflege 
und sogar Schulungsangebote 
für Angehörige vorgestellt 
werden.
Der	Informationstag	baute	
Hemmschwellen und Hürden 
in der Beratung und Nachfrage 
ab, bot vor allem die Möglich-
keit, ungezwungen verschie-
denste Anbieter für Pflege und 
Betreuung anzusprechen, bei 
den Fitness- oder Hilfsmittelfir-
men Geräte auszuprobieren 
oder erste Kontakte zu knüpfen. 
Ein Dank daher an den „Ge-
sundheits-Engel“ und an OTRJ.

Nicht zu vergessen die anwe-
senden Akteure aus dem 
Bereich Pflege: dem Pflegestütz-
punkt des Landkreises OHV, 
dem Christliches Seniorenheim 
„Viktoria Luise“ der Hoffnungs-
taler Stiftung Lobetal, dem DRK, 
dem Pflegedienst „Mensch und 
Mehr“ sowie dem Mehrgenera-
tionenhaus. Der Seniorenbeirat 
in Personalunion mit der 
Kirchengemeinde Zehdenick 
war durch Herrn Rißmann 
ebenfalls gut vertreten.
Ohne dieses breit gefächerte 
Angebot wäre eine solche 
Veranstaltung nicht möglich 
gewesen. Der angebotene 
kostenlose Shuttle der AQUA 
Zehdenick bot eine mobile 
Erreichbarkeit des Veranstal-
tungsortes auf dem wunder-
schönen Zehdenicker Festplatz.
Auch Blutdruck und Blutzucker-
tests, angeboten von der AWO 
und der „Greifen-Apotheke“, 
waren an diesem Tag kostenlos 
möglich.
Bei einem kurzweiligen Pro-
gramm mit Musik von DJ-Wolle, 
Kaffee und Kuchen vom 
AWO-Ortsverein sowie Würst-
chen vom Grill und kostenfrei-
en Getränken war gute Laune 
vorprogrammiert. Das aufge-
stellte Festzelt bot Schutz vor 

dem einsetzenden Regen und 
Sturm. Leider war das Wetter 
nicht auf unserer Seite, so dass 
aus Sicherheitsgründen ein 
vorzeitiges Ende am Nachmit-
tag unabdingbar war.
Das im Rahmen der Vorberei-
tung für diesen Tag geschaffene 
Netzwerk und die Kooperatio-
nen sollen stetig ausgebaut 
werden, um den Senior*innen 
im Bedarfsfall und vor allem 
vorsorgend und präventiv 
bestmögliche Beratung und 
Unterstützung im Alter bzw. in 
der Pflege zu bieten.
Wir danken daher allen Hel-
fer*innen, die zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen 
haben, besonders auch dem 
Bauhof für die Vor- und Nach-
bereitung auf dem Festplatz.

info
Sie erreichen die Mitarbeiterin-
nen des Projektes „Pflege vor 
Ort“ wie folgt:
Frau Michaela Erdner, AWO, 
Friedhofstr. 28, 16792 Zehdenick, 
Tel. 03307 46 33 99, michaela.
erdner@awo-potsdam.de
Frau Martina Erdmann, Volkssoli-
darität, Klosterstr. 9, 16792 
Zehdenick,  03307 302 95 03,
bgst-zehdenick@volkssolidari-
taet.de, www.volkssolidaritaet.de
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Ehrenamtliche Richter gesucht
Im	Sommer	2023	endet	die	
Wahlperiode der ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter 
am Verwaltungsgericht Pots-
dam sowie am Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin. Aus 
diesem Grund sucht der 
Landkreis Oberhavel Bürgerin-
nen und Bürger, die sich dieser 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der 
neuen Wahlperiode bis 2028 
widmen möchten. Vorausset-
zungen dafür sind die deutsche 
Staatsangehörigkeit, die 
Vollendung des 25. Lebensjah-
res und der Wohnsitz im 
Landkreis Oberhavel.
Bei der mündlichen Verhand-
lung und bei der Urteilsfindung 
wirken die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter mit 
gleichen Rechten wie die 
Berufsrichterinnen und -richter 
mit. Über juristische Kenntnisse 
müssen sie nicht verfügen. 
Vielmehr sollen ihre Alltags-
kenntnisse, gesunder Men-

schenverstand und allgemeine 
Lebenserfahrung die Entschei-
dung der Berufsrichter ergän-
zen. Für die Tätigkeit in diesem 
Ehrenamt erhalten sie eine 
Aufwandsentschädigung und 
den Ersatz von Fahrtkosten 
beziehungsweise sonstigen 
notwendigen Aufwendungen. 
Berufstätige erhalten zusätzlich 
eine Entschädigung für ihren 
Verdienstausfall.
Das Verwaltungsgericht 
entscheidet über öffent-
lich-rechtliche Streitigkeiten – 
vornehmlich zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern und 
Verwaltungsbehörden. Dazu 
gehören zum Beispiel Klagen 
gegen die Ablehnung von 
Baugenehmigungen oder 
Streitigkeiten über die Anerken-
nung	als	Asylberechtigte.
Das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg bildet die 
Spitze der Verwaltungsgerichts-
barkeit der beiden Bundeslän-
der. Es entscheidet insbesonde-

re über Berufungen gegen 
Urteile und Gerichtsbescheide 
sowie über Beschwerden gegen 
andere Entscheidungen, vor 
allem Eilbeschlüsse der Verwal-
tungsgerichte. Aber auch für 
Normenkontrollanträge zur 
Überprüfung von Rechtsverord-
nungen und Satzungen, etwa 
Bebauungsplänen, oder Streitig-
keiten über bestimmte techni-
sche Großvorhaben wie bei-
spielsweise die Errichtung und 
den Betrieb von größeren 
Kraftwerken, Flughäfen oder 
Abfallbeseitigungsanlagen ist 
das Gericht zuständig. Auch in 
Flurbereinigungsverfahren ist 
das Oberverwaltungsgericht die 
erste	Instanz.
Wenn	Sie	Interesse	an	dieser	
Aufgabe haben, dann senden 
Sie	bitte	Ihre	schriftliche	
Bewerbung bis zum 31.12.2022 
unter	Angabe	Ihres	Geburtsda-
tums, Geburtsortes, Berufes und 
der jetzigen Tätigkeit an den 
Landkreis Oberhavel, Büro des 

Kreistages, Adolf-Dechert-Stra-
ße,	16515	Oranienburg.	Die	
Bewerbungsformulare finden 
Sie unter www.oberhavel.de. 
Bitte geben Sie an, ob Sie die 
Tätigkeit am Verwaltungsge-
richt Potsdam oder am Oberver-
waltungsgericht Berlin-Bran-
denburg ausüben möchten. 
Telefonische Nachfragen 
können	Sie	unter	03301	601-
1020 an das Büro des Kreistages 
richten.
Aus den eingereichten Bewer-
bungen stellt der Landkreis 
Oberhavel jeweils eine Vor-
schlagsliste für die Wahl im 
zuständigen Gerichtsbezirk 
zusammen, über die der 
Kreistag Oberhavel im März 
2023 befinden wird. Die ehren-
amtlichen Richterinnen und 
Richter werden dann von 
Wahlausschüssen gewählt und 
ab Juli beziehungsweise August 
2023 zum Einsatz kommen.

Die neue Zehdenicker Zeitung mit Amtsblatt erscheint  
monatlich in einer Auflage von 7.200 Exemplaren.

Darüber hinaus gibt der Heimatblatt Brandenburg Verlag viele 
weitere Ortszeitungen heraus. In Ihrer Nähe:
•	Fürstenberger	Anzeiger	mit	Amtsblatt	 4.100	Exemplare
•	Granseer	Nachrichten	mit	Amtsblatt	 4.900	Exemplare
•	Amtsblatt	Löwenberger	Land	 4.000	Exemplare
•	Stadtmagazin	Oranienburg	mit	Amtsblatt	 23.000	Exemplare

Alle weiteren Informationen unter www.heimatblatt.de.
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Wir wünschen 
allen Lesern  
einen schönen 
Herbst!

Heimatblatt Brandenburg Verlag

Bianka Lengsfeld

Mobil: 0173  910 95 12 

Tel.: (039742)  86 18 76  ·  Fax: (039742)  86 18 77

E-Mail: lengsfeld@heimatblatt.de
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AnzeIGe

Aktuelles rund um die Bahn | www.punkt3.de

AUSSCHREIBUNG GEWONNEN

Deutlich verbessertes Angebot 
für Fahrgäste
db regIO nOrdOst hAt den ZuschlAg für dAs netZ nOrd-süd erhAlten

Toller Erfolg für DB Regio Nordost: 
Das Unternehmen hat im Wettbe-

werbsverfahren Netz Nord-Süd mit 
einem klar auf die Kunden ausgerichte-
ten Konzept und vielfachen Mehrquali-
täten wie zusätzlichen Sitzplätzen 
überzeugt – und den Zuschlag erhalten.

Konkret bedeutet das, dass DB Regio 
Nordost  im Auftrag der Länder Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen-Anhalt ab Dezember 
2026	für	mehr	Kapazität	und	Qualität	im	
Regionalverkehr sorgen wird – mit mehr 
Fahrten, dichteren Takten, schnelleren 
Verbindungen, modernen Zügen mit  
mehr Sitzplätzen und deutlich mehr 
Fahrradstellplätzen.

„Mit dem neuen Netz Nord-Süd setzen 
die Länder auf mehr Kapazität und 
Qualität auf der Schiene. Gemeinsam 
bringen wir so die Verkehrswende und 

den Klimaschutz voran“, sagt Carsten 
Moll, DB Regio-Chef für Berlin, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern. 
„Über den Zuschlag und das in uns 
gesetzte Vertrauen freuen wir uns sehr, 
denn er bedeutet für rund 450 Mitarbei-
tende auch weiterhin eine sichere 
Perspek tive für viele Jahre und einen 
nach haltigen Attraktivitätsgewinn für 
unsere Fahrgäste.“

Den Zuschlag erteilt hat der Ver-
kehrsverbund Berlin-Brandenburg 
(VBB). Er fungierte als Vergabebüro und 
hat das Wettbewerbsverfahren im 
Auftrag der Länder durchgeführt. Die 
Vergabe Netz Nord-Süd umfasst die 
Linien RE3, RE4 und RE5. Die Leistungen 
enthalten	rund	11,6 Millionen	Zugkilo-
meter pro Jahr. 
Insgesamt	wird	das	Angebot	auf		

vielen Abschnitten ausgeweitet. Dies 

betriff t insbesondere die so genannte 
Anhalter Bahn zwischen Berlin und 
Jüterbog sowie nach Lutherstadt Witten-
berg und Falkenberg (Elster), die Lehrter 
Bahn nach Rathenow und Stendal sowie 
die Strecken von Berlin nach Rostock 
und Stralsund.

Besseres Angebot (Auswahl):

� Auf der Anhalter Bahn (Berlin – Ludwigs-
felde – Luckenwalde – Jüterbog – Luther-
stadt Wittenberg/ Falkenberg (Elster)) 
fahren weiterhin gemeinsam die Linien 
RE3, RE4 und künftig auch die Linie RE5. 
Die Linie RE3 fährt ab Dezember 2026 von 
Berlin kommend Montag bis Freitag 
stündlich und mit allen Zügen, am 
Wochenende weiterhin zweistünd lich, 
nach Lutherstadt Wittenberg.

Auf	der	RE5C	zwischen	Neustrelitz	und	Stralsund	werden	zusätzlich	vierteilige	„FLIRT	XL“	von	Stadler	zum	Einsatz	kommen.	
Das	einstöckige	Triebfahrzeug	bietet	den	Fahrgästen	275	Sitzplätze.

re5c  rostock hbf – neustrelitz – berlin

Für	den	RE3	beschaff	t	DB	Regio	zwölf	doppelstöckige	Triebfahrzeuge	des	Herstellers	Stadler	vom	Typ	„KISS“.	
Diese	verfügen	über	fünf	doppelstöckige	Wagen	mit	579	Sitzplätzen.

re3  stralsund bzw. schwedt (Oder) – berlin– lutherstadt Wittenberg/halle (saale)

Auf	den	Linien	RE4	und	RE5	werden	fünfteilige	Doppelstockzüge	mit	der	spurtstarken	Lok	der	Baureihe	146	
zum Einsatz kommen. Die Doppelstockwagen werden einem umfassenden Redesign unterzogen und bieten auf allen 
Fahrten 503 Sitz- und 72 Fahrradstellplätze.

re4  stendal – rathenow – berlin – falkenberg (elster) 
re5  rostock bzw. stralsund – berlin – ludwigsfelde
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� Zwischen Berlin und Rathenow wird das 
Angebot ebenfalls ausgeweitet. Hierzu 
sind in den Spitzenzeiten zusätzliche Züge 
zwischen Berlin und der Havelstadt 
unterwegs. Ins gesamt gibt es dann täglich 
in den besonders nachgefragten Zeiten ein 
Angebot von zwei Zügen pro Stunde auf 
diesem Linienabschnitt – konkret von 
morgens 5 Uhr bis 8 Uhr und nachmittags 
von 15 Uhr bis 20 Uhr. 

� Auch auf den Linienästen in Richtung 
Norden wird das Angebot ausgebaut. In 
den touristischen Spitzenzeiten im 
Sommer wird es eine Verdichtung 
zwischen Rostock und Neustrelitz geben, 
um die Tourismusregionen Seenplatte und 
Ostseeküste öfter zu verbinden. 

� Im Berufsverkehr sind unter der 
Woche zusätzliche Entlastungszüge 
zwischen Neubrandenburg und Berlin 
vorgesehen. 

Fahrzeuge

Auf der Linie RE3 kommen künftig 
neue	Züge	von	Stadler	des	Typs	KISS	
mit 579 Sitzplätzen zum Einsatz. Die 
Mittelwagen verfügen über zwei 
Einstiegshöhen für den barrierefreien 
Ein- und Ausstieg an allen Bahn steigen. 
Außerdem bieten die Züge extra viel 
Kopff reiheit im Oberdeck. Langfristig 
besteht die Option, die Sitzplatzkapazi-
tät zwischen Prenzlau/Schwedt und 
Berlin auf bis zu 780 Sitzplätze pro Zug 
zu erhöhen.

Bei den Bestandsfahrzeugen, die auf 
den Linien RE4 und RE5 zum Einsatz 
kommen, setzt DB Regio Nordost auf 
Nachhaltigkeit. Die Züge werden einem 
umfangreichen Redesign unterzogen. 
Im	Netz	Nord-Süd	werden	außerdem	
grundsätzlich Doppelstockzüge mit 
höheren Kapazitäten eingesetzt. Diese 
bieten dann ganz jährig mindestens 
500 Sitzplätze. Damit werden außerhalb 
der Sommersaison bis zu 20 Prozent 
mehr Sitz plätze verfügbar sein. 

Aufgrund der Bedeutung aller Linien 
für den Ausfl ugsverkehr werden pro 
Doppelstockzug mindestens 72 Fahr-
radstellplätze bereitgestellt, auf der 
Linie RE3 werde pro Zug 84 Plätze 
angeboten. Davon sind wenigstens 24 
nicht durch Klappsitze eingeschränkt, 
die dementsprechend auch klar sichtbar 
markiert werden. 

Qualität

Die Züge im Netz Nord-Süd sind beson-
ders im Fahrgastraum qualitativ stark 
verbessert. Es wird kostenloses WLAN 
sowie ein für mobile End geräte nutzba-
res	dynamisches	Informationsportal	mit	
Aus lastungs anzeige per App verfügbar 
sein. Praktische Schmetter lings tische 
sind	auch	in	der	2.	Klasse	verbaut.	In	den	
neuen Zügen wird das Laden über 
zusätzliche USB-C-Buchsen möglich sein 

sowie über induktive Ladung an den 
Tischen. Nicht zuletzt werden die tech-
nisch zeitgemäßen Toilettenanlagen mit 
einem	ansprechenden	Innenraum	und	
mit einem hochwertigen, neuen Vanda-
lismusschutz ausgestattet. 

info
bahn.de/brandenburg
vbb.de

Alle Grafi ken: DB AG
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Wohin mit all dem Laub?
Informationen zur Laubentsorgung 2022/ 
32.000 Biotonnen landkreisweit im Einsatz
Die Herbstferien stehen vor der 
Tür: Die freien Tage nutzen 
viele Menschen nicht nur für 
Ausflüge, sondern auch, um ihre 
Gärten winterfest zu machen. 
Denn trotz der milden Tempera-
turen der vergangenen Tage: 
Die von den Bäumen fallenden 
Blätter zeigen den Herbst ganz 
deutlich an. Wohin also mit all 
dem Laub? „Die Laubsäcke 
wurden vor zwei Jahren von 
den Biotonnen abgelöst. Sie 
haben den Vorteil, dass sie 
ganzjährig eingesetzt werden 
können und Vögel und andere 
Wildtiere sie nicht so leicht 
beschädigen können. Größere 
Mengen an Laub und Gartenab-
fällen können gegen ein 
geringes Entgelt auch an den 
Recyclinghöfen	in	Germendorf	
und Gransee abgegeben 
werden“, informiert Umweltde-
zernent Egmont Hamelow.
Bisher hat die Abfallwirt-
schafts-Union Oberhavel GmbH 
(AWU) im Auftrag des Landkrei-
ses insgesamt rund 24.000 
120-Liter-Behälter sowie mehr 
als 8.100 240-Liter-Behälter für 
den Biomüll kostenfrei bereit-

gestellt. „Mit der Nutzung der 
Biotonne können alle einen 
wichtigen Beitrag zum Ressour-
cen- und Klimaschutz leisten, 
indem die Bioabfälle dem 
Stoffkreislauf wieder zugeführt 
werden. Denn aus den Bioabfäl-
len kann hochwertiger Kom-
post gewonnen werden, der 
sich hervorragend als organi-
scher Dünger für die Landwirt-
schaft und den Gartenbau 
eignet“, so Hamelow.
In	den	Biotonnen	dürfen	
beispielsweise Baum-, Hecken- 
und Strauchschnitt, Pflanzen-
reste, Rasen- und Grasschnitt, 
Unkraut, Küchenabfälle und 
Speisereste entsorgt werden. 
Auch das Laub von Kastanien, 
die mit der Miniermotte 
befallen sind, kann in der 
Biotonne problemlos entsorgt 
werden oder bei den zugelasse-
nen gewerblichen Kompostier-
anlagen angeliefert werden. 
Eine Eigenkompostierung ist 
nicht zu empfehlen, da die 
erforderlichen Temperaturen, 
um die Nachkommen der 
Schädlinge zu beseitigen, hier 
nicht erreicht werden. Nicht in 

die Biotonne gehören hingegen 
Verpackungen, Pappe, Papier, 
Textilien, Asche oder Kleintier-
streu, das nicht biologisch 
abbaubar ist.
Die Entleerung wird in der 
Regel 14-täglich nach einem 
festen Tourenplan angeboten, 
der	auf	der	Internetseite	der	
AWU und per AWU-App 
abgerufen werden kann. Die 
Gebühr für die Entleerung der 
Biotonne beträgt 3,25 Euro (120 
Liter)	beziehungsweise	6,50	
Euro (240 Liter) pro Leerung. Die 
Gebührenabrechnung erfolgt 
mit dem jährlichen Abfallge-
bührenbescheid.	Wer	Interesse	
an einer Biotonne hat, kann 
telefonisch	unter	03301	601–
3670	Kontakt	mit	dem	Land-
kreis Oberhavel aufnehmen 
beziehungsweise unter www.
oberhavel.de/abfall oder www.
awu-oberhavel.de kostenfrei 
eine Biotonne bestellen.
Zudem	sind	die	Recyclinghöfe	
in Germendorf und Gransee, an 
denen auch Laub und
Gartenabfälle abgegeben 
werden können, zu folgenden 
Zeiten geöffnet:

Recyclinghof Germendorf
Hohenbrucher Straße
16515	Oranienburg,	
OT Germendorf

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag und 
Samstag in der Zeit von 9.00 bis 
16.30	Uhr

Recyclinghof Gransee
(auf dem Gelände der AWU 
Oberhavel GmbH) 
Am Gewerbepark 12
16775	Gransee

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag sowie 
jeden 2. und 4. Samstag im 
Monat in der Zeit von 9.00 bis 
16.30	Uhr

Größere Mengen an Laub und 
Gartenabfällen können Sie 
außerdem bei zugelassenen 
gewerblichen Kompostieranla-
gen abgeben (siehe Seite 71 im 
Abfallkalender 2022 und online 
unter www.oberhavel.de/
abfall). Die Gebühren erfragen 
Sie bitte vor Ort.
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Der neue Maßstab für digitales Leben und 
Arbeiten ist Glasfaser. Jederzeit mit Familie und 
Freunden im Netz verbunden sein, ist heute so 
selbstverständlich wie nie zuvor. Die Daten-
mengen steigen und damit auch der Bedarf an 
leistungsstarken Internet-Verbindungen. 
Ein Glasfaser-Anschluss gewährleistet dafür 
die beste Qualität und Stabilität. 

Schnell – Stabil – Zukunftssicher

Aktuell startet die Telekom den Ausbau des 
hochmodernen Glasfaser-Netzes für 1.511 
Haushalte und Unternehmen in Zehdenick. 
Der Glasfaser-Anschluss bringt Sie in 
Lichtgeschwindigkeit mit bis zu 1 Gigabit pro 
Sekunde ins Netz. Dies ermöglicht grenzen -
loses Surf-Vergnügen, auch parallel auf vielen 
verschiedenen Geräten, z. B. für

• Freizeit und Spaß: Musik- und Videostreaming, 
digitales Fernsehen und Gaming

• Home-Office und Home-Schooling: Video-
konferenzen und schneller Zugriff auf 
Web-basierte Anwendungen 

• Komfort und Sicherheit: Steuerung von 
Heizung, Licht und vielem mehr 

Auch für Unternehmen ist Glasfaser sehr 
attraktiv, da Mitarbeiter*innen, Fahrzeuge und 
Anwendungen immer stärker miteinander 
vernetzt werden. Glasfaser bietet für aktuelle 
und kommende digitale Geschäftsanwendun-
gen genügend Leistungsreserven.

799,95 € für Hausanschluss sparen

Nur, wer sich bis zum 31.12.2022 für die 
Glas faser entscheidet, spart die einmaligen 
Anschlusskosten in Höhe von 799,95 €.
Wichtig zu wissen: Sowohl Hauseigentümer*in-
nen, Verwalter*innen und auch Mieter*innen 
können den Anstoß für den Glasfaser-Anschluss 
geben. Die Telekom kümmert sich dann in Ab -

stimmung mit den Kund*innen um die weiteren 
Schritte, damit der Anschluss reibungslos 
klappt. Das Verlegen der Glasfaser zum Haus ist 
in der Regel innerhalb eines Tages erledigt.

Und so einfach geht‘s

Eine kurze Online-Abfrage über telekom.de/
glasfaser zeigt, ob Ihre Adresse im Ausbau-
gebiet liegt.  Gehört sie dazu, können Sie den 
Glasfaser-Anschluss bestellen. 
Zur Nutzung des Haus-Anschlusses ist 
außerdem ein Glasfaser-Tarif notwendig. Die 
Telekom bietet Glasfaser-Tarife in verschiede-
nen Geschwindigkeiten an. Auch hier profitieren 
Sie aktuell von attraktiven Sonderkonditionen. 
Die Glasfaser-Tarife der Telekom unterscheiden 
sich preislich nicht von den herkömmlichen 
Internet-Tarifen. Es gilt: gleiche Geschwindig-
keit, gleicher Preis. Dabei profitieren Sie mit 
Glasfaser von einer höheren Stabilität bei der 
Nutzung Ihres Anschlusses, unabhängig davon, 
wie viele Nachbarn gerade im Netz unterwegs 
sind. Zudem können Sie mit dem Glasfaser- 
Anschluss ganz einfach, Ihren Bedürfnissen 
entsprechend, höhere Geschwindigkeiten bis zu 
1 Gigabit pro Sekunde buchen.
Mit dem kostenfreien Wechsel-Service ist der 
Wechsel von einem anderen Anbieter zur 

Telekom sehr einfach möglich. Die Telekom 
führt die Kündigung beim bisherigen Anbieter 
durch und stellt Ihren Anschluss zeitgerecht um. 

Ihr Stadtteil ist noch nicht dabei?
 
Interessierten, deren Adresse nicht im aktuellen 
Ausbaugebiet liegt, bietet die Telekom über 
telekom.de/glasfaser eine kostenfreie und 
unverbindliche Registrierungsmöglichkeit an. 
Sobald der Ausbau in Ihrem Adressengebiet 
geplant ist, werden Sie sofort informiert. 
Mit Ihrer Registrierung zeigen Sie den Bedarf 
nach Glasfaser-Anschlüssen an Ihrem Ort auf 
und tragen damit zu einer möglichen Priorisie-
rung beim weiteren Ausbau bei. 

Glasfaser punktet bei Nachhaltigkeit

Die Telekom betreibt ihr Netz mit 100 % Strom 
aus erneuerbaren Energien. Glasfaser ist gemäß 
einer Studie des Umweltbundesamtes sehr 
energiesparsam. Je mehr Haushalte und 
Unternehmen sich für den Glasfaser-Anschluss 
entscheiden, umso mehr Energie kann in 
Zehdenick eingespart werden.

Beratung in der Nähe

Die Telekom berät Sie gerne telefonisch und in den Shops 
vor Ort zu allen Fragen rund um den Glasfaser-Anschluss. 

Shops: 
V & D Handy- und Computerservice
Friedrich-Engels Str.1, 16792 Zehdenick, Tel.: 03307 302714

faro.shop 
Mühlenstr. 33, 17268 Templin, Tel.: 03987 4392606

Webseite: telekom.de/glasfaser-brandenburg

Quelle: Telekom Quelle: Tom Tom

Schnelles Netz für Zehdenick
Telekom verlegt Glasfaser – bis Ende 2022 kostenloser Hausanschluss

Kostenlos unter: 

0800 22 66 100 
(Privatkunden)

0800 33 06709 
(Geschäftskunden)

AnzeIGe

Für Schule, Beruf und Freizeit baut die Telekom ihr Glasfaser-Netz aus. Das Glasfasergebiet der Telekom in Zehdenick


